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POSTULAT
Erarbeitung einer fundierten Entscheidungsgrundlage für die Revision des Spitalverbundgesetzes

Sehr geehfter Herr Kantonsratspräsident

Bei der Diskussion um die Uberweisung der Motion der Finanzkommission mit dem Titel ,,Für einen starken
und handlungsfähigen Spitalverbund" wurde das Bestreben für eine Revision des Spitalverbundgesetzes
von allen Fraktionen und der Regierung deutlich. Bei dieser Gesetzesrevision besteht die Möglichkeit die
Spitalversorgung in Appenzell Ausserrhoden grundsätzlich zu überdenken. Die Gesetzesrevision betrift
direkt den grössten Arbeitgeber im Kanton und ist damit für Ausserrhoden von hoher volkswirtschaftlicher
Bedeutung.

Mit diesem Postulat wird der Regierungsrat ersucht,

1. die verschiedenen Szenarien für die drei Standorte des Spitalverbundes (SVAR) bei einer
Stre i ch u n g de r Sta n d o dsbeze i ch n ung aufzuze I gen.

2. die direkten und indirekten volkswirlschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen Szenarien
umfassend und detaillied darzulegen, insbesondere die maximal mögliche Anzahl der im Kanton
betroffenen Arbeitsplätze, und zwar bei den Betrieben des Spitalverbundes direkt sowie den
Zulieter- und Dienstleistungsbetrieben mit Sitz in Appenzell Ausserrhoden.

3. die möglichen Auswirkungen der unter 1. skizzierten Szenarien auf die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung darzustellen.

4. die finanziellen Auswirkungen einer Auslagerung auf umliegende kantonale Spitalinfrastruktur einer
Versorgung in der bestehenden kantonalen Spitalinfrastruktur gegenüberzustellen.

5. die finanziellen Auswirkungen einer Ubedragung der Kompetenzzur Veräusserung der lmmobilien
des SVAR auf den Venrualtungsrat zu ermitteln.

6. die möglichen Folgen auf Ausbildungsplätze von Pflegepersonal und Arzten darzustellen.

7. die Veränderungen des Handlungsspielraums des Parlamentes, der Regierung sowie des
Veruvaltungsrates auf die Gestaltung der Gesundheitsversorgung aufzuzeigen.
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Begründung:
Den Postulanten ist es ein grosses Anliegen bei einer Revision des Spitalverbundgesetzes die
Auswirkungen von Anderungen einzelner Artikel zu kennen. Die Revision des Spitalverbundgesetzes birgt
für den Kanton bei diversen Kriterien Chancen und Risiken mit hoher finanzieller und gesellschaftlicher
Bedeutung. Mit der vom Regierungsrat angekündigten Zeitschiene, das geänderte Spitalverbundgesetz
frühestens auf den 1. Januar 2019 in Kraftzu setzen, besteht genügend Zeit, eine fundierte
Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten. Die SP-Fraktion betrachtet diese Entscheidungsgrundlage für alle
Beteiligten als enorm wichtig und notwendig.

Freundliche Grüsse

Yves Noöl Balmer
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